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               Beispiele unserer Container für die Verwertung von Holz / Altholz IV 

Absetzcontainer 7m³ mit Klappe Absetzcontainer 10m³ 

Abrollcontainer 10m³ mit Flügeltüren 

Informationen zur Beladung/Containerbefüllung: Zur ordentlichen Sicherung der Ladung dürfen weder die Füllhöhe noch das Gesamtgewicht 
überschritten werden. Der Auftraggeber haftet für die vorschriftsmäßige Verladung des Ladeguts. Dabei ist vor allem auf das Gewicht (keine 
Überladung), die Zulässigkeit zum Transport und die richtige Ladungssicherung zu achten.  

Bei der Auswahl des für Sie passenden Containers sind wir gerne behilflich.  
Sprechen Sie uns an! 

Abfallschlüsselnummer:   AVV 17 02 04* Imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich 

      

          Das darf in den Container:               Das darf nicht in den Container: 

Fensterholz       Wurzelstöcke 

Brandholz (nur sortenrein!)      Heroglid 

Außentüren lackiert      Teerhaltiges Holz (Leitungsmasten) 

Bahnschwellen       Altholz aus Wasserbau 

Jägerzäune       Strohmatten mit Putzanhaftungen  

jegliches imprägniertes/lackiertes Holz       

Balkone           

Holz IV fällt unter die Rubrik gefährliche Abfälle und muss immer mit Begleit-/Übernahmeschein und 

Entsorgungsnachweis der entsprechenden Deponie zugeführt werden. Hierfür wird eine Servicepauschale 

verrechnet. 

Die Annahmekriterien sind bitte unbedingt zu beachten. Sollten in den Containern nicht gestattete Abfälle entsorgt 

werden, entstehen für Sie Mehrkosten. 

Für Fragen zur Entsorgung stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 08084/7689 zur Verfügung. 

               Annahmekriterien für die Verwertung von Holz / Altholz IV 

 

Absetzcontainer 10m³ mit Deckel 

Abrollcontainer 26/30 oder 40m³ mit Flügeltüren 
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